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V. (Was he

ißt lügen?) Der Katechismus ſagt:

Lügen heißt wiſſent⸗

lich anders reden als man denkt. Das iſt nicht immer wahr, meinte eines

Tages ein Prieſter bei einer Prieſterverſammlung und erzählte folgenden

Fall: Im Jahre 1903 wurde in einer Stadt Frankreichs ein Ordens⸗

mann vor Gericht geſtellt unter dem Vorwande, er beobachte das Geſetz

betreffs der Ordensleute nicht Der Richter fragte den Angeklagten

aus und ſtellte unter anderen die Frage: „Haben Sie Ordensgelübde

abgelegt, ja oder nein?“ Der Ordensmann dachte dabei ſich ſelbſt:

Wenn ich die Tatſache kundgebe, werde ich verurteilt; wenn ich nichts

ſage oder ausweichend antworte, werde ich es auch. Da aber ſo eine

Frage dem Richter nicht zuſteht, antworte ich ſo, daß er mich nicht ver⸗

urteilen kann. Und der Ordensmann ſprach laut und ruhig: „Nein,

Herr Richter.“ — Hat der Ordensmann gelogen? Nein, meinte ein

anweſender Mitbruder. Da die restrictio mentalis das Nein nur un⸗

genügend rechtfertigen würde, ſo muß man ſagen: Mendacium est

negatio debitae veritatis. Eine Unwahrheit ſagen, wenn auch wiſſentlich

und gefliſſentlich, iſt keine Lüge, wenn derjenige, mit dem man ſpricht,

lein Recht auf die Wahrheit oder auf gewiſſe Wahrheiten hat. Es ſollte

daher die Definition der Lüge dahin ergänzt werden: Lügen heißt wiſſent⸗

lich anders reden als man denkt, wenn jedoch das Recht auf Wahrheit

beſteht.

Dieſer Fall berührt eines der

dunkelſten Probleme der Ethik. Damit

ſoll nicht ſo ſehr angeſpielt werden auf die häufige Verletzung der Wahr⸗

heit im geſellſchaftlichen Leben, noch auf die vielfachen Irrtümer bei

der ſittlichen Bewertung der Wahrheitsverletzung innerhalb der großen

Maſſe. Was ungleich verhängnisvoller iſt: ſelbſt bei den berufenen Ver⸗

tretern der Wiſſenſchaft findet man nicht ſelten eine weitgehende Un⸗

ſicherheit in der Beurteilung des Weſens und der Bedingungen der Lüge.

Unſer Zweck — die Löſung des vorgelegten Falles — verbietet ein näheres

Eingehen auf die verſchiedenen Fragen, die mit unſerem Falle nichts

zu tun haben. Um ſo gründlichere Prüfung verlangt die obige Definition

der Lüge als „negatio debitae veritatis“, die Anſchauung alſo, das Reden

der Unwahrheit ſei keine Lüge, wenn der andere Teil kein Recht hat auf

die Wahrheit oder wenigſtens auf dieſe beſtimmte Wahrheit.

Vergleichen wir die Ethik der Kulturvölker in alter und neuer Zeit,

überall finden wir eine prinzipielle Verurteilung der Lüge im allgemeinen

Die einfachſte Ueberlegung mußte den denkenden Menſchen zur Ueber⸗

zeugung führen, daß ein geregelter Verkehr der Menſchen untereinander,

ein geordnetes Zuſammenleben der menſchlichen Geſellſchaft ohne Wahr⸗

haftigkeit und Treue einfach unmöglich wäre. Daneben jedoch lehrte

auch die Erfahrung, daß es Fälle gibt, in denen unmöglich die Wahrheit

enthüllt werden kann, ohne großen Schaden für den Redenden oder fürGraz
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andere Bereits der griechiſchen Philoſophie finden wir das Be
ſtreben, einen Ausweg 3u öffnen für derartige älle, un denen die Wahr⸗
heit nicht ohne Nachteil offenbart werden könnte Dieſer Ausweg beſtandeinfach darin, daß die Lüge Uunter beſtimmten Umſtänden von der ehr
zah der Philoſophen als Erlau Tklärt wurde Bei dem großen Ein⸗
fluß der griechiſchen Philoſophie und IM beſonderen Platos auf die
chriſtliche Ethik der erſten Jahrhunderte iſt ES weiter nicht auffallend,
daß auch bei den Vätern n jener Periode die Stellungnahme nicht ein⸗
heitli ſcheint Wenn tatſä einzelnen Vertretern der kirchlichen
Wiſſenſchaft jener Zeit der Vorwurf gemacht wird, ſie hätten die Lüge
Unter gewiſſen Vorausſetzungen für rlaubt gehalten, ſo kann hier nicht
unterſucht werden, ob dieſer Vorwurf berechtigt iſt bder nicht, vielmehrſeine Erklärung findet In einer noch nicht ar abgegrenzten
Terminologie jener Zeit Wie dem auch ſei, Tatſache ſt, daß von Auguſtinus ab die atholiſche Theologie ſo gut wie einmütig geweſen iſt In der
bedingungsloſen Verwerfung jeder Lüge, auch der Notlüge.

Auch gier war C8 die Reformation, E. die Lehre von der nicht
unbedingten Verwerflichkeit der Lüge wieder aufleben ließ So finden
Dir bereits bei Hugo Grotius eine Begriffsbeſtimmung der Lüge, die
In der Folgezeit mn der proteſtantiſchen faſt allein maßgebend 9eE
worden iſt Grotius Er Unter üge nUur jene Unwahrheit, durch die
das 16 des Nächſten verletzt wird; nicht die Wahrheitsverletzung als

iſt dls Lüge 3u bezeichnen und als üge verwerfen, ondern edig
lich die Rechtsverletzung, die Unter Umſtänden mit der Wahrheitsver⸗
letzung verhunden ſein kann. Wo eine Rechtsverletzung nicht gegeben
231  eint, da iſt die Wahrheitsverletzung zwar eine Unwahrheit (kalsi-
loquium), aber keine Lüge (mendacium). Von dieſem Begriff der Lüge
ausgehend, muß Tottu. folgerichtig den weiteren Schritt un 3 dem
Schluſſe, daß die Notlüge rlaubt ſei Denn ſobald das Recht des An.
ger  deten durch enn öheres ech des Sprechenden bder eines Tittten
oder der Allgemeinheit aufgehoben wird, die obengenannte Voraus⸗—
ſetzung der Lüge Im Sinne des Grotius, die Verletzung des Rechtesdes anderen Teiles, hinweg Zwar ſpricht Grotius dieſen Schluß noch
nicht Iin allgemeiner Faſſung aus; ELr begnügt ſich amit, gewiſſe be
grenzte Folgerungen ziehen. Für Eern genaueres Eingehen auf die
weitere Entwicklung dieſer rage ImM proteſtantiſchen ager hier nichtder Ort Es genüge die allgemeine Feſtſtellung, daß die neuere *V
ſtantiſche faſt allgemein der von Grotius eingeſchlagenen Richtung
folgend, die Notlüge, bisweilen mit gewiſſen Einſchränkung en, als ⸗laubt, 10 als ſittliche Pflicht erklärt.

Es iſt nicht das erſtemal daß eine trrige Lehre der Gegner auch inner—
halb der kirchlichen Wiſſenſchaft eine mehr oder weniger eutliche arallel⸗
trömung hervorgerufen hat Immer noch hat egeben, die
durch Kompromiſſe, durch Abſtreichen Ind achgeben der Sache
U dienen meinten. Ein under, daß dieſelbe Erſcheinung auch bei
dieſ em ſo ſchwierigen Gegenſtand, bei der Beurteilung der Uge, feſt



zuſtellen iſt Bekanntlich gehört den bevorzugten Steckenpferden
der Gegner bei ihren Angriffen die Kirche gerade die von der
katholi  n Moraltheologie vertretene ehre von. der Mentalreſtriktion.
Dieſen Angriffen glaubten einzelne Theologen da durch den En ent
ziehen können daß ſie die ehre von der Erlaubtheit gewiſſer ental
reſtriktionen aufgeben und Afur ſich der rage der abſoluten Un
erlau  Er der Lüge mehr dem gegneriſchen Standpunkt näherten.
Im eingangs vorgelegten hat Eeln Vertreter dieſer Richtung ſeine
Auffaſſung Eene allgemein verſtändliche Formel gebracht: Die Un
ahrhei reden, wenn auch wiſſentlich und fveiwillig, iſt noch keine Lüge,

der andere eil kein Recht hat auf die ahrheit. Die Lüge Ame
demnach nicht zuſtande durch Verletzung der Wahrheit als ſolcher, ſondern
erſt durch Ene Verletzung des Rechtes des anderen Teiles

Nach dieſer Anſchauung eſtünde keine beſondere Pflicht der Wahr
haftigkeit; nur die Gerechtigkeit gebietet, die Wahrheit agen,
Are

＋ die Unwahrheit Emne Lüge und als uUnſittlich. QAmi aber
ſetzt ſich dieſe Meinung offenkundig Widerſpruch mit der Auffaſſung
der geſamten katholiſchen Theologie der Gegenwart wie der Vergangen⸗
heit mmi und überall iſt die Wahrhaftigkeit als ene beſondere Tugend
betrachtet worden, die ſich ſelber verpflichtende Kraft beſitzt Eene
Tugend deren Verletzung ſich Verſtoß das Sittengeſe
Edeute Ausführlich hat der geilige Thomas eſe rage behandelt
(8 th II 12 109 U 110) Er ſtellt da feſt daß die Wahrhaftigkeit
zwar ur Tugend der Gerechtigkeit gehöre aber nicht mit dieſer entt

noch auch Eeln Teil derſelben, ondern Ene verwandte Tugend (Virtus
secundaria Dars potentialis) Die licht die ahrhei reden be
ruht nicht auf ſtrikten Recht des Nächſten die ahrhei ordern
wo Enn ſolches Recht rage Imm da prechen Dru nicht mehr von
bloßer ahrheitspflicht ondern von Gerechtigkeitspflicht die
Wahrheit agen Pflicht die 3ur Wahrheitspflicht hinzukommt
üher teſe hinausgeht. Die Pflicht der Wahrhaftigkeit E ſolcher iſt
egenſatz zUr Gerechtigkeitspflicht Ene Pflicht, die auf der Forderung
der Elgenen ſittlichen Perſönlichkeit beruht. Die Si  1  E eſteh
letzten Endes der Uebereinſtimmung des geſchöpflichen Handelns
mit dem göttlichen Weſen, den göttlichen Vollkommenheiten. Sittlich
gut iſt das, bas dieſer letzten und 90  en bem entſpricht; ittlich ſchlecht,
vaS mit dem göttlichen eſen nicht übereinſtimmt. aher iſt die
ewige Wahrheit, Widerſpruch und Unwahrh eit ind ſeinem Weſen remDarum iſt auch jeder Widerſpruch der geſchaffenen Qtur Enn Ah
weichen von der 9⁰

en Norm. 60  ede Wahrheitsverletzung Aher iſt Enn
ſolcher Widerſpruch, Emn Widerſpruch zwiſchen demInnern und Aeußern,
zwiſchen den Gedanken und den Zeichen, die beſtimmt ſind, die edanten
auszudrücken Da Imm C6 durchaus nicht darauf ＋ bb Ur teſeVerletzung der Wahrheit auch Eemn ech des Nächſten verletzt wird oder
nicht; 808 erletzen der Wahrheit E ſolcher iſt ſich unſittlich und
verwerflich. ede Unwahrhaftigkeit — überdies ein Mißbrauch der



Sprache, jenes Mittels, das der Menſch om Schöpfer mitbekommen,
anderen eine Gedanken kundzugeben. Dieſer Zweck der Sprache

iſt emn wichtiger und notwendiger Zweck, weil In der ſozialen Ein
richtung der menſchlichen Qtur begründet. Die Lüge aber als „Iocutio
COntra mentem“, als Widerſpruch zwiſchen Gedanke und Wort, iſt Eein
Mißbrauch dieſes Mittels, mithin eine Verletzung der gottgewollten
Ordnung, eine Verfehlung das Naturgeſetz „Innaturale I
indebitum“ nenn: der heilige Thomas jeden derartigen ißbrau
der Sprache (9 110, Wiederum ehen wir, daß hier keine rage
iſt, ob mit dieſem Mißbrauch der Sprache irgend eine Rechtsverletzung
gegenüber dem Nebenmenſchen verbunden iſt oder nicht Die Verwerf
lichkeit der Lüge beruht ſchon auf der Störung der natürlichen Ordnung
von Zweck und ittel Dazu OImmPmh noch ein oment von höchſter
ſozialer Bedeutung Die Lüge als olche iſt eine Schädigung des Gemein⸗
0 Denn ſie erſchüttert das gegenſeitige Vertrauen und greift da
durch die Grundlagen des gemeinſchaftlichen Lebens Nach den Aus
führungen des eiligen Thomas (9 109 iſt der Menſch als Gemein⸗
ſcha

eſen der Gemeinſchaft gegenüber auch das ſchuldig, ohne
das Eein Gemeinſchaftsleben überhaupt nicht möglich wäre Ein 96E
ordnete Zuſammenleben der Menſchen wäre aber unmöglich ohne die
Grundlage gegenſeitigen Vertrauens ＋

ev erlang ſchon das QAtur
geſetz, daß der einzelne vermeide, was das gegenſeitige Vertrauen
untergraben und vernichten mu Der Totengräber des gegenſeitigen
Vertrauens iſt die Unwahrhaftigkeit, die Unaufrichtigkeit, die nehrlich—
keit So iſt atſä jedes erletzen der ahrhei eine Schädigung
der Grundlagen des ſozialen Lebens, mithin die Verletzung eines Rechtes,
das der Menſch als ſoziales Weſen oder die menſchliche Geſellſcha —  ber
au beſitzt, des Rechtes auf Wahrheit und Treue als Grundlagen des
Gemeinſchaftslebens

Hier en wir die engſte Berührung der ahrhei mit der ere  10
keit, wie ſchon der heilige Thomas andeute (a O.) Von hier Qus
können wir auch eine Definition wie die obige gelten laſſen und un einem

richtigen Sinne erklären: Mendacium 81 negatio debitae Veri⸗
baàtis; nicht der ahrheit, die man dem Hörenden als Privatperſon
chuldig iſt denn Eemn. ſolches Forderungsrecht beſteht auf ette des
Mitmenſchen nur mn den ſeltenſten Fällen ondern der Wahrheit,
die man der menſchlichen Geſellſchaft chuldig iſt oder dem Hörenden
als itglie und Vertreter der menſchlichen Geſellſchaft chuldig iſt
Mit brltebe wird zUum Vergleiche die Falſchmünzerei herangezogen.
Was die Falſchmünzerei ſo verpönt macht und die ſtaatlichen ehörden
JUum ſtrengſten Einſchreiten veranlaßt, iſt nicht ſo ehr die Schädigung
des einzelnen, der mit falſchem etrogen wird; dieſe Schädigung
iſt oft nuLr gering, unter Umſtänden gar nicht vorhanden. ber verhäng⸗
nisvoll iſt die Schädigung der Geſamtheit da durch, daß die Grundlagen
des geſchäftlichen Lebens geſchädigt, das Vertrauen Uum gebräuchlichſten
Zahlungsmittel überhaupt untergraben wird ehnli wird durch Die



Lüge, dieſe falſche ünze IM geſellſchaftlichen Verkehre, auch das Ver⸗
trauen auf Wahrheit und Zub erläſſigkeit der übrigen Ausſagen erſchüttert,
auch wenn Im einzelnen der Hörende keinen Schaden Tlitte

Wohin ſchließlich eine olche Anſchauung ber das eſen der Lüge,
ſollte ſie einmal Uunter dem die herrſchende werden, n der Praxis
führen müßte, bedarf. wohl keiner langen Auseinanderſetzung. Die Un
ahrhei agen, ſoll keine Lüge ſein, ſoba der Angeredete kein Recht
hat auf die Wahrheit oder auf dieſe beſtimmte Wahrheit. Wann ieg
denn aber ein ſolches Recht auf ahrhei vor? Es iſt dem Gelehrten
vom Fach oft chwer genug, nicht agen unmöglich, eine ſichere
Entſcheidung 650 geben, ob Uunter dieſen oder jenen Umſtänden der Fra
gende eun Recht hat auf tteilt n der Wahrheit oder nicht Nun ſage
man dem Durchſchnittsmenſchen, deſſen Rechtsbegriffe allenfalls noch
leidlich nach den ſichtbaren und greifbaren Dingen von materiellem Beſitz
und igentum brientiert ſind Du kannſt ruhigen Gewiſſens die Un
ahrhei agen, ſo ange der andere nicht ein ſtriktes Recht darauf hat,
daß du ihm die ahrhei mitteilſt. Et das nicht den gröbſten Selbſt⸗
täuſchungen Tür und Tor öffnen und die Unwahrhaftigkeit zur ege
machen, der gegenüber die Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit einer
eltenen usnahme werden müßte? Die meiſten Menſchen würden
ſchnell bei der Hand ſein mit dem tröſtlichen edanken, der andere habe
kein Recht auf dieſe Wahrheit, alſo ürften ſie ihm eine beliebige Un
ahrhei aufbinden.

Selbſt wenn ein wichtiger run das Verhüllen der Wahrheit
re  ertigt oder gur gebietet, ſo darf auch n dieſem die ahrhei
nicht verborgen werden hinter einer Lüge Für nicht ſelten kritiſche

erwei man bekanntlich auf den Ausweg des geheimen Vor⸗
Chd  E. Oberflächlich enkende Menſchen en der katholiſchen Theo
ogie aus dieſer ehre einen chweren Vorwurf gemacht , man iſt ſo
eit Egangen, zu behaupten, die irekte Geſtattung von otlügen ſei
dieſen „Schleichwegen“ und „Kniffen“ der Mentalreſtriktion vorzuziehen.
0 orwürfe beruhen mn der Tat auf Oberflächlichkeit und Un
Enntni der theologiſchen ehre (Uebrigens beſchränkt ſich dieſe ehre
von der erlaubten Mentalreſtriktion nicht auf die katholiſche Theologie,
ondern findet ſich auch bei vielen Philoſophen, auch ſolchen, die außer⸗
90 unſeres Lagers tehen.) Allerdings iſt zugegeben, daß von gewiſſen
Kaſuiſten die Grenzen der geſunden ehre überſchritten worden ſind;
dieſe en zuweilen die uneigentliche entalreſtriktion nicht charf

geſchieden von der reinen Reſtriktion, die M Grunde NIU weiter
iſt als eine Lüge und Unter EN Umſtänden abgelehnt werden muß
Wo ES ſich dagegen eine uneigentliche Reſtriktion handelt, die I den
Umſtänden erkennbar iſt, da kann der Erlaubtheit gar kein Zweifel
ſein, ſobald ern wichtiger run das Offenbaren der ahrhei verbietet

Man ſage nicht, E8 komme legu aufs gleiche hinaus, ob man die
Notlüge Aus wichtigen Gründen geſtatte oder den geheimen Vorbehalt.
Das iſt ein ganz gewaltiger Irrtum, der nur dem unterlaufen kann,
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der keine Grenze ziehen vermag wiſchen eigentlicher und uneigent⸗
er Mentalreſtriktion. Daß die eigentliche Mentalreſtriktion ſich nicht
weſentlich von der Lüge Unterſcheidet, iſt oben ſchon feſtgeſtellt worden.
Die uneigentliche Mentalreſtriktion aber iſt weſentlich von der Lüge
verſchieden da ſie tatſächlich den wahren Sinn enthält und dieſer aus den
Umſtänden erkennbar iſt Folglich iſt Eene Reſtriktion keine Ver
etzung der ahrhei während jede Lüge Ern Verſtoß die Wahr
gei iſt Auch die ſicht des Sprechenden macht ene uneigentliche
Reſtriktion nicht zur Lüge, denn die ſicht des Sprechenden iſt darauf
gerichtet Eumn verhüten, das Aus dem Offenbaren der Wahrheit
entſtände die Täuſchung des Hörenden wird zwar vorausgeſehen und
zugelaſſen, aber nicht direkt beabſi

igt.

QAmi iſt die Löſung des vorgelegten Falles Grunde egeben.
Die Antwort des der Konferenzteilnehmer auf die rage, ob der
Ordensmann elogen, iſt Uunter den gegebenen Vorausſetzungen voll
und ganz gerechtfertigt Nein, der Ordensmann hat nicht gelogen ber
als unhaltbar lehnen Dir die dort gegebene Begründung ab Nicht des

Albh iſt die Antwort des Ordensmanne frei von nennen
weil ſie, wenn auch Ene Wahrheitsverletzung, doch keine
verletzung geweſen da der Richter dieſem kein Recht gehabt
auf ahrhet zielmehr müſſen wir agen die Antwort des Ordens
annes findet ihre Rechtfertigung durch Eemne erkennbare alſ
uneigentliche Mentalreſtriktion enthält mithin weder Ene E
verletzung, noch auch Ene Wahrheitsverletzung Es reffen auf unſeren
all die Bedingungen u, die von en namhaften Moraliſten für
Ene ECrlaubte Reſtriktion erlang werden C laſſen wir voll
ſtändig jene veraltete obwohl bis die neueſte Zeit von manchen
mitgeſchleppte Anſicht QAus dem Spiele, die dem Angeklagten vor Gericht
bei bloßen semiplena probatio das Leugnen geſtattet Das moderne

einſchließlich des neuen Kirchenrechtes enn. teſe Unterſcheidung
nicht mehr, wenigſtens nicht iminalprozeßrecht Nach der r
prozeßordnung der modernen Staaten iſt Emn Geſtändnis des Angeklagten
überhaupt nicht erforderli und braucht der Angeklagte ſein Vergehen
nicht eingeſtehen (So auch IM neuen kirchlichen Strafprozeßrecht
ogl GAN 1743 Der Angeklagte darf, ähnlich wie weltlichen
trafre auch nicht Uum de Ugelaſſen werden ogl CAIl

Noch mehr! Die V des Richters unſerem Falle iſt einfachhin
unberechtigt Vie das ede Chende Gerichtsverfahren
Akt der Ungerechtigkeit darſtellt Das Geſetz, das dieſem Gerichtsver
ahren zugrunde ieg iſt Emn ungerechtes Geſetz; CS iſt das franzöſiſche
Kulturkampfgeſetz gegen die Ordensleute 0  er hat der Richter Unter
dieſen Umſtänden überhaupt kein Recht auf die ahrhei ſelbſt abgeſehen
davon daß der Angeklagte nicht einmal gehalten i'ſt Enn wirkliches Ver
gehen einzugeſtehen Anderſei ſetzt ſich der Ordensmann ur
baren der Wahrheit mnem großen Nachteil aus der gerichtlichen Ver
Urteilung Ein bloßes Verweigern der Antwort oder enne ausweichende



Antwort wird ihn nicht bor der ungerechten Verurteilung bewahren
So bleibt ihm EL ſich nicht der ungerechten Verurteilung ausſetzen
will was durch höhere Rückſichten geradezu erwehr ſein kann
als letzter Ausweg NUL der Gebrauch Reſtriktion Daß hier die 9¹
verneinende Antwort nich! ene vein Mentalreſtriktion i'ſt ondern Eene
erkennbare, geht Aus der Sachlage gervor; jeder hinreichend Uunter
richtete Mann, auch der Richter gehören ſollte, kann unter dieſen
Umſtänden das Nein des ngeklagten richtig deuten

Gabriel (Mödling bei ten F. Böhm 8. V. D.
VI („Die Hygiene der Ehe C0 AY Wien wird Eemn ſogenannter

wiſſenſchaftlicher Film den Kinos gezeigt „Die Hygiene der
Ehe.“ In zahlreichen Alaten wird Uum Erſcheinen aufgefordert
die (Cter ſollen ihre über Jahre Een öhne, die Mütter ihre
ebenſo en Töchter die Vorführung ſchicken Darf Enmn El
Qater den Beſuch ſolcher Vorſtellungen erlauben, wenn EL darum 9eE
fragt wird?

Vorausgeſchickt ſei daß dieſer Film geg  U  9 zwar nicht mehr
Wien gegeben wird Afur aber die Provinz hinausgegangen iſt

Um dort ſeine Rundreiſe anzutreten und ſpäter vorausſichtlich eiter
entfernte egenden aufzuſuchen eſtimmt iſt Es wird darum die Be
vortung dieſer Anfrage auch jetzt noch für viele Leſer wünſchenswert
leihen Mit Befriedigung kann man feſtſtellen daß der 65  nhalt des
ilms den Verdacht nicht rechtfertigt den die Ueberſchri wohl Erregen
mo Von dem ſonſtigen übel berüchtigten 233  nhalt ähnlicher Wort
verbindungen wie der Eh , „Hygieniſche atſ.

äge für Ehe⸗
leute“, „Hygieniſche Artikel“ und ähnlichen iſt dieſem Um nicht Ene
pur enthalten. Im Gegenteil muß anerkannt werden, daß EeS Eemn ern
gehaltener Film iſt mit einwandfreier Tendenz Trotzdem kann der Film
ni einfach für die große enge empfohlen werden. alles, was
wiſſenſchaftlich einwandfrei iſt, iſt auch zur Vorführung vor dem breiten
Publikum ſo ſehr auch anerkannt werden muß, daß Emnme zweck
mäßige Aufklärung auf dieſem Gebiete geradezu Ene thiſche orderung
3 nennen iſt Auf Einzelheiten, die dieſem 7½½—  75  ilm beſſer weggeblieben
7ſoll hier nichtEwerden. Falls der Film nUur den Kreiſen
zugänglich gemacht würde, für die CELU nach ſeinem hauptſächlichen 57  nhalt
eſtimm erſcheint, ſo wäre kaum Beſonderes ihn
wenden. Zu dieſen Kreiſen zählen die verheirateten Frauen, da der Film
faſt ausſchließlich die Frau und ihren Mutterberu zUum Gegenſtande
genommen. Die verheiratete Frau wird dort manches lernen können,
was die Erfüllung ihrer enals Gattin und Mutter angeht Solch
ird der Beichtvater, ſie Tnſter Abſicht der Vorführung bei
wohnen wollen, EeS ohne eEdenken geſtatten können auch bei verhei
ateten Gannern wird Eln moraliſcher Schaden nicht 3u befürchten ſein
Perſonen CU aber kann der Eſu dieſer Vorführungen
IM allgemeinen nicht geſtattet werden, auch Wenn, wie E6 Wien 3u


